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Bitte eine Leistungsstufe ankreuzen:

Ich erkläre, dass wir ein Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. € oder einer 
Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. € sind  und nicht in Schwierigkeiten   sind. Für den Ausnahmefall eines besonders 
innovativen und risikoreichen Ansatzes erkläre ich, dass wir ein Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern sind.
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Diese Erklärungen sind subventionserheblich. Rechtsgrundlage sind § 264 Strafgesetzbuch (StGB ) in der Fassung vom 13. November
1998 (BGBl. I S. 3322), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 31. Oktober 2008 (BGBl. I S. 2149) sowie Gesetz gegen 
missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz) vom 29. Juli 1976 (BGBl. I S. 2034, 2037). Spätestens bei 
Einlösung des Gutscheins beim Beratungsunternehmen ist diesem durch den Auftraggeber ein aktueller Handelsregisterauszug 
oder ein anderer amtlicher Registereintrag zur Prüfung der rechtsverbindlichen Unterschrift vorzulegen.

Potenzialanalyse

Vertiefungsberatung

autorisiertes Beratungsunternehmen (Stempel)

rechtsverbindliche Unterschrift Gutscheinempfänger

Name in Druckschrift

1 Für die Berechnung gilt die Empfehlung der EU-Kommission vom 6.5.2003  (Amtsblatt der EU Nr. L124/36 vom 20.05.2003).
2 Im Sinne der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung der EU, Amtsblatt der EU Nr. L214/3 vom 09.08.2008 (Artikel 1, Abs 7 der Verordnung)

Nach Leistungserbringung vom Beratungsunternehmen  auszufüllen:

rechtsverbindliche Unterschrift Beratungsunternehmen

Gutschein-Nr.

gültig bis

ausgestellt für Unternehmen Geschäftsführer/in / gesetzl. Vertreter/in

Straße, Nr. PLZ, Ort

Ort Datum

Anzahl Beratertage Wert des Gutscheins Ort Datum

go-effizient - Innovationsberatung einfach und schnell

beides zu finden unter http://www.demea.de/download



Vertiefungsberatung 80.000 €*

Potenzialanalyse  1 7.000 € 
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BMWi-Innovationsgutschein

Der Weg zu Ihrem BMWi-Innovationsgutschein

Mit einem autorisierten Beratungsunternehmen 
Ihrer Wahl schließen Sie einen Beratungsvertrag 
ab. Dabei lösen Sie den ausgefüllten BMWi - 
Innovationsgutschein ein.

Ansprechpartner finden Sie unter:

http://www.demea.de

Weitere Auskünfte und Unterstützung

Projektträger für das Programm "BMWi- 
Innovationsgutscheine"     Modul Rohstoff- und 
Materialeffizienz:

Deutsche Materialeffizienzagentur 
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Steinplatz 1, 10623 Berlin
Telefon 030 3100 78 220
Telefax 030 3100 78 102
E-Mail info@demea.de
Internet http://www.demea.de

Der Wert des Gutscheins

Leistungsstufe maximaler Wert

Noch wichtig für Sie

Für einen Beratertag sind Ausgaben bis zu 
1.100 €  je Tagewerk zu 50 Prozent förderfähig.

Nur die autorisierten Beratungsunter- 
nehmen dürfen die vom BMWi geförderten 
Leistungen erbringen. 

Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht 
förderfähig. Sie ist vom Unternehmen auf 
den Gesamtbetrag der Beratungsleistung zu 
entrichten. 

Überreicht durch

→

Für den Ausnahmefall eines besonders inno- 
vativen und risikoreichen Ansatzes ist die Be- 
willigungsbehörde vor Projektbeginn zwingend
um Vorabprüfung zu ersuchen.

* abzüglich Gutscheinwert der Potenzialanalyse


